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Landgemeindeordnung — Bekanntmachung der Wahlversammlung — Ort
derselben — vorläufige Berathung mit selbiger

Wiahl der Wahlmänner und Ausschußpersonen — vorläufige Bera-
thung mit denselben und Wahl des Vorstandes und der Gemeinde-

altesten — Ausnahmen für kleineGemeinden — Einspruche gegendas Wahlverfahren.
Einweisung der Gemeindevertretung — Uebergabe der Gemeinde-

effecten — Gemeindelade — Gemeindesiegel — Gemeindebuch —

Local für den Gemeinderath — Gemeinderechnungen
Wechsel der Gemeindevertreter — fernerweite Wahlen — 2

der- Gemeindebezirke — Ortsstatuten .
Erklärungsfrist für kleine Städte . . .

Landrentenbank —die Anstellung eines Buchhalters dabei betr. .

an dieselbe uberwiesene Ablosungsrenten haften, s. Dismembration.
Laudrichter —deren künftige Verpflichtung betr. . .
Landwirthschaft — Dreisaufgaben für deren Beförderung
Lederfabrication — Dreisaufgaben für deren Vervollkommnung
Leichenbestattungen — Aufwand dabei, s. Begräbnißaufwand.
Leipzig-Dresdner Eisenbahn —deren Verlängerung nach der Preussi-

schen Grenze betr., s. Eisenbahn.
Leipziger Kreisdirectionsbezirk — Amtshauptmannschaften darin k
Lex Anastasiana — deren Aufhebung, s. Forderungen.
Lippe, s. Schaumburg-Lippe.
Localrentencataster — deren Anlegung und Unterhaltung,

keiten.
Löbau, Justizamt, — dessen Wirksamkeit als Bezirksamt bett.
London, Corcession der Feuerversicherungsanstalten unter den Namen der

Phonix-Assecuranzcompagnie und der Royal Exchange Assurance

Association daselbst, zu Annahme von Brandvetsicherungen inbiesigen Landen betr.

M.
Magdeburger Eisenbahn,s.Eisenbahn.
WMahlzwang —gesekliche Bestimmungen über dessen Aufhebung -.

und zwar:
dessen Ablösung hängt von der Provocation der Zwangspftichtigen ab
LegitimationzurBerufungaufdie desfallsige Ablosung .
Behorde, bei welcher derartige Provocationen anzubringen sind
Zurucknahme der Provocation und Gultigkeit fruherer Verträge
Verfahren auf die Provocation
Betrag der auszusetzenden Entschädigung für zwangsmüller
Bestimmung über Ausmittelung und Feststellung der Tblbiangeran
Ablbsbarkeit der Rente durch Capitalzahlung
desfallsige besondere Bestimmungen wegen der Erbpachtsmuhlen —

wegen der auf Zeit verpachteten Mühlen — wegen dritter Inter-
essenten — wegen der Gemeindezwangsmöhlen
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deren Verfahren, wenn Grundstucke dismembrirt werden, aufwelchen

s. Gerichtsobrig-
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